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Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontak
ten in besonderen öffentlichen Bereichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Ge
sundheitsdienst-Gesetz - GDG) vom 14. Dezember 2001 zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 2. Mai 2018, wird angewiesen durch Allgemeinverfügungen auf der Grundlage des 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz sind folgende Maßnahmen umzuset
zen:

1, Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders betroffenen Gebieten sind 
für den Zeitraum von 14 Tagen nach Aufenthalt Betretungsverbote für folgende Be
reiche zu erlassen:

a) Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 4 IfSG (Kindertageseinrichtungen und Kinder
horte, erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen und Heime, in de
nen überwiegende minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebser
laubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe),

b) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 IfSG (Krankenhäuser, Einrichtungen für am
bulantes Operieren, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 
den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialy
seeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Behandlungs- oder 
Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 6 genannten 
Einrichtungen vergleichbar sind, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger 
humanmedizinischer Heilberufe, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheits
dienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen

Dienstgebäude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-5416 | Bushaltestelle Gablenzstraße 
www.sozialministerium.schleswig-holstein.de | E-Mail: poststelle@sozmi.landsh.de | De-Mail: poststelle@sozmi.landsh.de-mail.de 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archi
viert im Internet unterwww.schleswig-holstein.de | Das Ministerium finden Sie im Internet unter
www.schleswiq-holstein.de/sozialministerium , bei www.facebook.com/Sozialministerium.SH und www.twitter.com/sozmiSH

http://www.sozialministerium.schleswig-holstein.de
mailto:poststelle@sozmi.landsh.de
mailto:poststelle@sozmi.landsh.de-mail.de
http://www.schleswig-holstein.de
http://www.schleswiq-holstein.de/sozialministerium
http://www.facebook.com/Sozialministerium.SH
http://www.twitter.com/sozmiSH


-2 -

oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, ambulante Pflegedienste, 
die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen 
gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen, und Rettungsdienste. Krankenhäu
ser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kranken
häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, 
Tageskliniken;

c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem 
Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG), ausgenommen von dem Betre
tungsverbot sind betreuungsbedürftige Personen,

d) berufsbildende Schulen,
e) alle staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen des Landes nach § 1 

Hochschulgesetz sowie
f) alle sonstigen öffentlichen Einrichtungen.

Für alle anderen Reiserückkehrer aus alpinen Skigebieten ist den Betroffenen ein 
gleiches Verhalten dringend zu empfehlen.

Das Gebiet des Landes Schleswig-Holstein gilt nicht als Risikogebiet. Weitere Ge
biete können durch die oberste Landesgesundheitsbehörde als besonders betroffene 
Gebiete festgelegt werden. Die Kreise und kreisfreien Städte haben in geeigneter 
Weise auf die aktuellen Festlegungen hinzuweisen.

2. Mit Geltung ab dem 16. März sind Betretungsverbote sowie Verbote von schuli
schen Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse in allgemein- 
bildenden Schulen, Förderzentren, Berufsberufsbildenden Schulen, Ergänzungs
und Ersatzschulen sowie in Schulen und Einrichtungen der dänischen Minderheit zu 
erlassen. Die Regelungen gelten auch für die Schülerinnen und Schüler der Pflege- 
und Gesundheitsfachschulen sowie Einrichtungen der überbetrieblichen Lehrlings
unterweisung.

Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, die einen täglichen, hohen Pflege- und Betreuungsaufwand benötigen, dem 
im häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann. Für diese Schülerinnen und 
Schüler wird ein schulischer Notbetrieb (Betreuung) auf Elternwunsch nach Entschei
dung der Schulleitung sichergestellt. Da diese Schülerschaft zur besonderen vul
nerablen Bevölkerungsgruppe gehört, sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu be
achten und ein strenger Maßstab anzulegen.

3; Mit Geltung ab dem 16. März sind Betretungsverbote sowie Verbote von schuli
schen Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler für die in allgemeinbildenden 
Schulen, Förderzentren, Ergänzungs- und Ersatzschulen sowie in Schulen und Ein
richtungen der dänischen Minderheit betreuten Kinder bis zur 6. Klasse zu erlassen.

Ausgenommen von diesen Verboten sind Kinder, bei denen beide Eltern oder ein 
alleinerziehender Elternteil jn einem Bereich arbeitet, der für die Aufrechterhaltung 
kritischer Infrastrukturen notwendig ist und diese Eltern keine Alternativ-Betreuung 
ihrer Kinder organisieren können. Für Kinder von Personen, die in einer akutversor
gungsrelevanten Einrichtung des Gesundheitswesens (insbesondere Arztpraxen, 
Krankenhäuser, Rettungsdienst und Apotheken) - oder einer Pflegeeinrichtung oder 
in einem ambulanten Pflegedienst tätig sind, soll es ausreichen, wenn ein Elternteil 
des Kindes dort tätig ist, um die Notfallbetreuung in Anspruch zu nehmen.
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Zu den kritischen Infrastrukturen nach diesem Erlass zählen folgende Bereiche:
• Energie - Strom, Gas, Kraftstoffversorgung etc. (§ 2 BSI-KritisV),
• Wasser: Öffentliche Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung (§ 3 

BSI-KritisV),
• Ernährung, Hygiene (Produktion, Groß-und Einzelhandel) - inkl. Zulieferung, 

Logistik (§ 4 BSI-KritisV),
• Informationstechnik und Telekommunikation - insb. Einrichtung zur Entstörung 

und Aufrechterhaltung der Netze (§ 5 BSI-KritisV),
• Gesundheit - Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, Niedergelassener Be

reich, Medizinproduktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, Labore, Sa
nitätsdienste der Bundeswehr (§ 6 BSI-KritisV),

• Fürsorge - Leistungsangebote der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX; statio
näre Einrichtungen der Jugendhilfe und ambulante sowie teilstationäre Ange
bote der Jugendhilfe als notwendige Voraussetzung für die Gewährleistung des 
Kindeswohls nach dem SGB VIII,

• Finanzen - ggf. Bargeldversorgung, Soziältransfers (§ 7 BSI-KritisV),
• Transport und Verkehr - Logistik für die KRITIS, ÖPNV (§ 8 BSI-KritisV),
• Entsorgung (Müllabfuhr),
• Medien und Kultur - Risiko- und Krisenkommunikation,
• Staat und Verwaltung - Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung (Regierung 

und Verwaltung, Parlament), Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justiz, 
Veterinärwesen, Küstenschutz sowie

• Betreuung - Grundschullehrkräfte (soweit diese zur Aufrechterhaltung der Not
betreuung im Sinne dieser Verfügung eingesetzt werden), Sonderpädagogin- 
nen an Förderzentren mit Internatsbetrieb, in Kindertageseinrichtungen Tätige 
und Tagespflegepersonen (soweit diese zur Aufrechterhaltung der Notbetreu
ung im Sinne dieser Verfügung eingesetzt werden).

Dabei sind in den o.a. Bereichen nur Personen erfasst, deren Tätigkeit für die Kern- 
aufgaben der Infrastruktur relevant ist. Die Eltern haben dies durch die Angabe ih
res Berufes gegenüber der Schule zu dokumentieren.

Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind ebenfalls diejenigen Schülerin
nen und Schüler, die einen täglichen, hohen Pflege- und Betreuungsaufwand benö
tigen, dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann. Für diese Schü
lerinnen und Schüler wird ein schulischer Notbetrieb (Betreuung) auf Elternwunsch 
nach Entscheidung der Schulleitung sichergestellt. Da diese Schülerschaft zur be
sonderen vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehört, sind entsprechende Schutzmaß
nahmen zu beachten und ein strenger Maßstab anzulegen und ein strenger Maß
stab anzulegen.

4. Das Betreten von Kindertagesstätten (inkl. Krippen), Kinderhorten sowie die Teil
nahme an vergleichbaren schulischen Betreuungsangeboten, wie offene Ganztags
schulen und ähnliche gewerbliche Betreuungsangebote außerhalb des elterlichen 
Haushaltes, sind verboten. Angebote der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege 
können mit bis zu fünf Kindern aufrechterhalten, auf eine Notbetreuung beschränkt 
oder eingestellt werden.
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Angebote der Notbetreuung sind in bestehenden Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflegestellen zulässig, soweit maximal bis zu fünf Kinder in einer 
Gruppe gleichzeitig betreut werden. Zu nutzen sind vorrangig bestehende Gruppen- 
und Personalstrukturen in der Regeleinrichtung der zu betreuenden Kinder. Die 
Gruppen sind räumlich strikt zu trennen und der Kontakt der Kinder aus verschiede
nen Gruppen untereinander ist zu unterbinden. Auch die in den einzelnen Gruppen 
Tätigen haben den Kontakt untereinander möglichst zu vermeiden. Die erhöhten 
Anforderungen an Hand- und Flächenhygiene sind angemessen zu berücksichti
gen. Die Gruppenzahl pro Einrichtung ist möglichst gering zu halten. Die Konzentra
tion von Kindern aus verschiedenen Einrichtungen ist nicht zulässig, die Verteilung 
zur weiteren Vereinzelung der Gruppen hingegen schon.

Angebote der Notbetreuung sind Kindern Vorbehalten, bei denen beide Eltern als 
Beschäftigte in Bereichen der kritischen Infrastrukturen oder bei denen ein Elternteil 
in einer Einrichtung des Gesundheitswesens, einer Pflegeeinrichtung oder einem 
Pflegedienst nach Ziffer 3 dringend tätig sind. Die Eltern haben dies durch die An
gabe ihres Berufes gegenüber der Einrichtung zu dokumentieren.

Vom Betretungsverbot ausgenommen sind grundsätzlich diejenigen Beschäftigte 
und Bevollmächtige, die zur Aufrechterhaltung der Notbetreuung erforderlich sind 
sowie Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen. Sofern und soweit in der 
Einrichtung oder Kindertagespflegestelle keine Notbetreuung vorgehalten wird, sind 
auch andere Beschäftigte der Einrichtung und bevollmächtigte Dienstleister vom 
Betretungsverbot ausgenommen.

Eine Ausnahme des Betretungsverbots gilt auch für Kinder, die aus Sicht des Kin
derschutzes besonders schützenswert sind, und weiterhin betreut werden sollen. 
Hierüber entscheidet die Jugendamtsleitung im Einzelfall.

Nicht zulässig ist eine (Ferien-) Betreuung von Schulkindern in einer anderen Ein
richtung.

5. Das Betreten der Werkstätten für behinderte Menschen sowie die Inanspruch
nahme von Betreuungsangeboten in diesen Einrichtungen ist zu verbieten für dieje
nigen Menschen mit Behinderung,
• die sich im stationären Wohnen befinden,
• die bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen und deren Betreuung 

sichergestellt ist,
• die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst versorgen können oder 

eine Betreuung erhalten.
Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind diejenigen Menschen mit Behin
derung, die den Besuch der Werkstatt als eine tagesstrukturierende Maßnahme be
nötigen. Die Entscheidung trifft die Einrichtungsleitung.

6. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre 
Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem Selbstbestimmungs
stärkungsgesetz (SbStG) sind nachstehende Maßnahmen anzuordnen:
• Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von 

Corona-Viren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und persönli
che Schutzausrüstung einzusparen.
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• In diesen Einrichtungen ist der Besuch für Kinder unter 16 Jahren und von Be
suchern mit Infektionen der Atemwege strikt zu untersagen. Für andere Besu
cherinnen und Besucher sind Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen 
auszusprechen; maximal darf ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient 
pro Tag für eine Stunde mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung 
zugelassen werden. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-sozial 
angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten).

• Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen 
für Patienten und Besucher sind zu schließen.

• Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsver
anstaltungen etc. sind zu unterlassen.

7. Die allgemeinversorgenden Krankenhäuser (Krankenhäuser mit einem Versor
gungsauftrag als Maximalversorger, Schwerpunktversorger oder Grund- und Regel
versorger) haben folgende weitere Maßnahmen umzusetzen:
• Aktivierung der Krankenhauseinsatzleitung nach dem Krankenhausalarmplan 

und tägliche Analyse der Versorgungssituation mindestens in Bezug auf die 
Notfallversorgung und COVID-19.

• Planbare Aufnahmen sind ab sofort so zu reduzieren oder auszusetzen, dass 
zeitnah die Aufnahmekapazitäten für COVID-19 Patienten bereitstehen; das gilt 
insbesondere für die Kapazitäten in der Intensivmedizin.

• Die allgemeinversorgenden Krankenhäuser mit einer Intensivstation unterneh
men alles Notwendige, um ihre Beatmungskapazitäten zu erhöhen und die 
Funktionsfähigkeit der Intensivstationen zu sichern.

• In den geriatrischen Kliniken und Abteilungen sind die Aufnahmen zu reduzie
ren. Es finden keine Aufnahmen mehr statt, die aufgrund von Einweisungen 
durch Vertragsärzte erfolgen. Es sei denn, eine Krankenhausbehandlung ist 
medizinisch dringend geboten.

• Für geriatrische Tageskliniken gilt ein Aufnahmestopp. Die frei werdenden Res
sourcen (Personal, Räume) sind für die stationäre Versorgung einzusetzen.

• Quarantäneersatzmaßnahmen.

8. Alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt.
Das schließt grundsätzlich auch Verbote für Versammlungen unter freiem Himmel 
wie Demonstrationen ein. Demonstrationen können nach Durchführung einer indivi
duellen Verhältnismäßigkeitsprüfung zugelassen werden.

9. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haus
halt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands ge
stattet. Dabei sind die Kontakte zu anderen Personen auf ein absolut notwendiges 
Minimum zu reduzieren und, wo immer möglich, ein Mindestabstand von mindes
tens 1,5 m einzuhalten.

Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
dienen, sind weiterhin gestattet. Insbesondere die Teilnahme an Sitzungen der . 
staatlichen und kommunalen Gremien ist unter Beachtung der entsprechenden Hin
weise des Robert-Koch-Institutes und der Hygienestandards gestattet.
Dafür notwendige Räumlichkeiten können unabhängig von ihrem sonstigen Bestim
mungszweck hierfür genutzt werden.
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Auf den Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration „Aus
breitung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2; kommunaler Sitzungsdienst“ vom 
16.03.20 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Die Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr und der Aufenthalt an einer Arbeitsstätte 
ist weiterhin gestattet.

10. Private Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. Die Kontakte zu anderen Per
sonen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes sind auf ein absolut 
nötiges Minimum zu reduzieren.

11. Hochschulen
In allen staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen des Landes nach § 1 
Hochschulgesetz ist die Durchführung von Lehrveranstaltungen (Präsenzveranstal
tungen wie Vorlesungen, Seminare und vergleichbare Veranstaltungen) zu untersa
gen.
Die Mensen und Hochschulbibliotheken sind zu schließen.
Prüfungen sollten, wo immer es möglich und zumutbar ist, verschoben werden. 
Kann das aus zwingenden Gründen nicht umgesetzt werden (z. B. Staatsexamina), 
muss gewährleistet sein, dass zwischen den Prüfungsteilnehmerinnen und -teilneh- 
mern ausreichend Abstand gehalten werden kann. Prüfungen, die nach diesem 
strengen Maßstab nicht stattfinden können, müssen zu geeigneter Zeit nachgeholt 
werden.

Nicht beschränkt werden die Forschung sowie allgemeine Verwaltungs- und sons
tige Tätigkeiten, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung 
der Lehrveranstaltungen stehen.

Dieser Erlass ersetzt den Erlass vom 20. März 2020 (Az. 23141/2020). Er gilt bis zum 19. 
April 2020.

Die Allgemeinverfügungen nach § 28 Absatz 1 IfSG sind zu befristen bis zum 19. April 
2020.

Mit freundlichen Grüßen

Dominik Volk '
Ministerialdirigent
Leiter der Gesundheitabteilung


